
Welche Aufgaben erfüllt  
die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz? 
 

• Verbraucherschutz und Qualitätssicherung  
durch die geschützte Berufsbezeichnung 
"Beratender Ingenieur" 

• Einhaltung der Regeln gegen unlauteren Wett-
bewerb 

• Information der Mitglieder über alle gesellschafts-, 
bildungs- und berufspolitischen Fragen des Ingeni-
eurwesens 

• Unterstützung der Mitglieder bei der Existenzgrün-
dung und in Fragen der Berufsausübung 

• Erarbeitung und Formulierung  
der Auffassung des Berufsstandes durch Vor-
schläge und Stellungnahmen zu Gesetzen und Ver-
ordnungen gegenüber den politischen Institutionen 
und der Allgemeinheit 

• Förderung der Zusammenarbeit sowie des Er-
fahrungsaustausches zwischen den Kammermit-
gliedern 

• Kontaktpflege auf nationaler Ebene im Bereich des 
Ingenieurwesens 

• Bestellung und Vereidigung von Sachverstän-
digen gemäß § 36 Gewerbeordnung 

• Führung der Listen der  Bauvorlageberechtigten 
und der Berechtigten zum Erstellen von Stand-
sicherheitsnachweisen gem. § 64 und § 66 Landes-
bauordnung 

• Förderung der beruflichen Weiterbildung  
der Mitglieder und deren Beschäftigten 

• Führung der Partnerschaftsverzeichnisse  
gem. §§ 4a u. 8a IngKammG  

• Schiedsstelle  
zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Kammermitgliedern oder zwischen Kam-
mermitgliedern und Dritten 

 

Die G H V 
 – Gütestelle Honorar- und Vergaberecht g.e.V. 
 

Die Ingenieurkammern Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz haben ihre HOAI- und Vertrags-
rechtsberatung auf eine gemeinsame Beratungsstelle 
für Ingenieur- und Architektenleistungen übertragen: 
Die GHV - Gütestelle Honorar- und Vergabe-
recht g. e.V. steht allen Ratsuchenden in Fragen der 
HOAI, der VOF und in allen anderen preis- und ver-
tragsrechtlichen Fragen zur Verfügung. Damit verbun-
den ist die Bündelung der Kompetenz und der Bera-
tungseffizienz.  
Zum Aufgabenkatalog gehören u.a. die Funktion als 
Schiedsstelle sowie als Forum, in dem die öffentlichen 
und privaten Auftraggeber über einen Beirat die Ziel-
setzung des Vereins unterstützen können. 
 

Kontakt:  
GHV - Gütestelle Honorar- und Vergaberecht g. e.V.  
Schillerplatz 12/14,   67071 Ludwigshafen;  
Tel. 0621 6 85 60 90-3,  Fax: 0621 6 85 60 90-90,  
kontakt@ghv-guetestelle.de 
------------------------------------------------------ 
Die Geschäftsstelle:  
Schusterstraße 46-48         (ab 1. September 2002) 
55116 Mainz 
Tel. 06131  95 98 6-0    (u. 06131  5 94 94 *) 
Fax 06131  95 98 6-33 (u. 06131  59 20 90 *) 
( *  die bisherigen Nummern bleiben vorerst verfügbar) 
E-Mail:  info@ingenieurkammer-rlp.de 
Internet: www.ingenieurkammer-rlp.de 

www.ingenieurkammer-rlp.de 
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